
WER KANN DIESEN FREIBETRAG IN 
ANSPRUCH NEHMEN?

Natürliche Personen mit ihren betrieblichen Einkünften … 
• aus einem Einzelunternehmen oder als Gesellschafter:in von Personengesellschaften (anteilig)
• aus Land- und Forstwirtschaft
• aus selbstständiger Arbeit, wie Angehörige der freien Berufe (z. B. Ärzt:innen, Steuerberater:innen, 
 Zivilingenieur:innen, Apotheker:innen Rechtsanwält:innen oder Notar:innen) 
… die ihren Gewinn mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder Bilanzierung ermitteln. 

Ihr:e Raiffeisenberater:in informiert Sie gerne 
über weitere Details und Veranlagungsmöglichkeiten.

www.raiffeisen-tirol.at

NOCH HEUER
STEUERN SPAREN!

Der Freibetrag des KMU-
Förderungsgesetzes macht’s möglich. 



NÜTZEN AUCH SIE DIE STEUERLICHEN
VORTEILE DER KMU-FÖRDERUNG!
Der Prozentsatz des Gewinnfreibetrags ist je nach Höhe des Jahresgewinnes gestaffelt:

UNSER TIPP 

Investieren Sie in geeignete Wertpapiere und nützen Sie diese Steuerersparnis. Die Wertpapiere sind dem
Anlagevermögen ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens 4 Jahre zu widmen.

BEISPIEL FÜR EINE VERANLAGUNGSMÖGLICHKEIT

4,00 % Raiffeisen-Tirol KMU-Anleihe 2023-2028 (AT0000A377U2)
Laufzeit bis 16.10.2028; Zinssatz fix 4,00 % p. a.

Wir informieren Sie gerne bei einem persönlichen Beratungsgespräch.

Gewinne bis EUR 30.000,– 15 %  automatisch durch den Grundfreibetrag

Gewinne bis EUR 175.000,– 13 %

Gewinne zwischen EUR 175.000,– und EUR 350.000,– 7 %

Gewinne zwischen EUR 350.000,– und EUR 580.000,– 4,5 %

Ab Gewinnen über EUR 580.000,–  kein Freibetrag

Der investitionsbedingte Freibetrag für Anschaffungen von bestimmten Wirtschaftsgütern oder Wertpapieren
beläuft sich auf EUR 41.450,–.

Bitte beachten Sie: Veranlagungen in Wertpapieren sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.
Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder
eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung ist allgemeiner
Natur, berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse potenzieller Anleger:innen und kann daher eine individuelle anleger- und
anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen.
 

Stand: September 2023

Beispiel: Staffelung investitionsbedingter Freibetrag

steuerpflichtiger 
Gewinn

Staffelung 
Gewinnfreibetrag Gewinnfreibetrag Grundfreibetrag Investitionsbedingter 

Freibetrag

EUR 30.000 15 % EUR 4.500 EUR 4.500 0

EUR 175.000 15 % für EUR 30.000
13 % für EUR 145.000 EUR 23.350 EUR 4.500 EUR 18.850

EUR 350.000 
15 % für EUR 30.000

13 % für EUR 145.000
7 % für EUR 175.000

EUR 35.600 EUR 4.500 EUR 31.100

EUR 580.000

15 % für EUR 30.000  
13 % für EUR 145.000
7 % für EUR 175.000

4,5 % für EUR 230.000

EUR 45.950 EUR 4.500 EUR 41.450

EUR 700.000*

15 % für EUR 30.000  
13 % für EUR 145.000
7 % für EUR 175.000

4,5 % für EUR 230.000

EUR 45.950 EUR 4.500 EUR 41.450

* Gewinne über EUR 580.000 können nicht im Rahmen des Gewinnfreibetrags geltend gemacht werden.


